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w
Landkeis Sachs sche Schweiz Oste.zgebnqe Postfach 100253/54 0r782 p r.ä

An die Mitglieder
des Landkreises Sächsische
Schweiz-Ostezgebirge

J

stelf ungnahme zum Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 27.11.2o23 zur unter-
stützung der kommunalen wärmeplanung und der Dekarbonisierung der kommunalen wär-
menetze durch den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Hinblick auf lhren Antrag zur Unterstützung der kommunalen Wärmeplanung und der Dekarbo-
nisierung der kommunalen Wärmenetze durch den Landkreis Sächsische Schweiz-Ostezgebirge
möchte ich wie folgt Stellung nehmen.

Den Ausführungen zu den Antragspunkten wird Folgendes vorangestellt:
Der Bundestag hat am 17.11.2023 das Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung
der wärmenetze (wärmeplanungsgesetz - wPG) angenommen. Der Bundesrat h at am 15.12.2023
das Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze des Bundestags
gebilligt. Das Gesetz wird, wie die bereits im September beschlossene Novelle des Gebäudeener-
giegesetzes (,, Heizungsgesetz") zum 01 .01.2024 in Kraft treren.
lm WPG werden die Bundesländer und hernach die Kommunen verpflichtet, auf ihrem Gebiet eine
Wärmeplanung durchzuführen. Zur Ausgestaltung des Verfahrens ist eine Länderregelung notwen-
dig. Die konkrete Umsetzung auf Landesebene im Freistaat Sachsen ist noch nicht geregelt. Die
Länder haben die Möglichkeit über sogenannte Länderöffnungsklauseln eine Modifizierung der Re-
gelungen des wPG vozunehmen. Das betrift unter anderem die Bestimmung der planungsver-
antwortlichen Stellen oder ob für Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern vereinfachte Wär-
meplanungsverfahren gelten sollen. Die Länder können zudem vorsehen, dass für mehrere Ge-
meindegebiete eine gemeinsame Wärmeplanung erfolgen kann.

1. Der Kreistag des Landkreises sächsische schweiz-ostezgebirge beauftragt den Landrat,
die städte und Gemeinden im Landkreis sächsrsche schweiz-osterzgebirge bei der kom-
munalen Wärmeplanung und der Dekarbonisierung ihrer Wärmenetze zu unterstüeen und
eine koordinierende Funktion zu übernehmen, Das Landratsamf sächsis che schweiz-
Osterzgebirge regt zur Wärmeplanung eine interkommunale Zusammenarbeit sowie die Er-
möglichung von Konvoi-Lösungen an und unterstützt die Kommunen unter anderem bei der
Beantragung von Fördermitteln und der vernetzung mit den für die wärmeptanung relevan-
ten Akteuren.

Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Land kreis
Der Landrat -rye

Daturn: ß .i. ; r, .- - ,Telefon: 03501 5153236
Aktenzeichen: 12/2023_kwp
E-[rail: Uwe.Mixdorf@land ratsamt-pirna.de
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lndem das WPG in seiner jetzigen Fassung zum 01.01.2024 rechtskräftig wird, ist wie eingangs
beschrieben eine Konkretisierung und Modifizierung auf Landesebene notwendig. Falls der Frei-
staat Sachsen im Hinblick auf die Länderöffnungsklauseln beschließen sollte, die Kommunen als
planungsverantwortliche Stellen im Sinne des WPG zu bestimmen, geht damit die Verantwortung
und Zuständigkeit auf diese Ebene und die Kommunen als Rechtsträger für die Erstellung von
Wärmeplänen auf ihrem Gebiet einher. Über die Kommunalrichtlinie kann die Erstellung eines Wär-
meplans gefördert werden, nicht aber die Koordinierung von Kommunen, zum Beispiel durch einen
Landkreis (vgl https://www.klimaschutz.de/de/foerderung/foerderprogramme/kommunalrichtli-
nie/erstellung-einer-kommunalen-waermeplanung). Landkreise können keine Anträge für eine
kommunale Wärmeplanung - auch nicht für mehrere Kommunen im Sinn eines Konvoi-Verfahrens
- stellen, weil sie über kein Gebiet verfügen, das Gegenstand einer solchen Wärmeplanung sein
könnte.
Zudem wurde im Rahmen eines Austausches der kommunalen Spitzenverbände mit Herrn Staats-
sekretär Dr. Lippold Anfang September 2023 unter anderem auch über die Umsetzung des Wär-
meplanungsgesetzes in Sachsen debattiert. Der Sächsische Städte- und Gemeindetag vertrat da-
bei die Auffassung, dass die örtliche Wärmeplanung Aufgabe der Gemeinden sei. Diese wollten
sie auch wahrnehmen, ggf. auch in gegenseitiger Unterstützung über interkommunale Zusammen-
arbeit. Erwartungen an die Landkreise bestünden insoweit nicht.
Von daher besteht seitens des Landkreises weder eine Handlungsnotwendigkeit noch eine Mög-
lichkeit, als Antragsteller für einzelne oder mehrere Kommunen zu fungieren. Gleichwohl unter-
stützt der Landkreis - falls seitens der Mehzahl der kreiszugehörigen Kommunen gewünscht - das
Bestreben zur Vernetzung und zum fachlichen.Austausch.

2. Der Kreistag des Landkreises Sächsische Sch weiz-Ostengebirge beauftragt den Landrat,
dem Kreistag zeitnah einen Beschlussantrag zur unterstüaung und lJmseaung der inter-
kommunalen Wärmeplanung des Landratsamtes Sächs6che Schweiz-Ostezgebirge votzu-
legen.

Die Landkreisverwaltung schlägt vor, vor der Befassung mit einem Beschlussantrag zur Unterstüt-
zung und Umsetzung des WPG seitens des Landkreises, die Kommunen hinsichtlich ihres Willens
und ihrer Bereitschaft dem Landkreis eine koordinierende und fachlich unterstützende Funktion zu
übertragen, deren Einverständnis im Zuge einer Interessensbekundung abzufragen. Die Befragung
seitens der kreisangehörigen Städte und Gemeinden kann und sollte über den SSG-Kreisverband
Sächsische Schweiz-Ostezgebirge erfolgen.
Erst bei Vorlage einer mehrheitlichen, positiven Willensbekundung der Städte und Gemeinden, die
als planungsverantwortliche und gesetzlich verpflichtete Stellen im Sinne des WPG fungieren, kann
abgeschätzt werden, ob und inwieweit der Landkreis eine aktive Rolle im Rahmen des Wärmola-
nungsprozesses einnehmen kann und soll.
Rein rechtlich betrachtet bleibt es bei der bereits an anderer Stelle geäußerten Aussage, dass der
Landkreis nicht für die Umsetzung und interkommunale Antragstellung bzw. Bearbeitung von Wär-
meplänen zuständig ist. Den Kommunen obliegt es gemäß Art. 28 Abs. 2 GG auf ihrem Gebiet über
,,alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwor-
tung" zu entscheiden (kommunale Selbstverwaltung). Zudem kann eine Finanzierung dieser Auf-
gaben bei der Landkreisverwaltung per Gesetz oder der Kommunal-Förderrichtlinie der Nationalen
Klimaschutzinitiative dezeit nicht gewährleistet werden.

3. Der Kreistag des Landkreises Säclrsrbche Schweiz-Osterzgebirge beauftragt den Landrat,
zu priiten, inwiefern eine verknüpfung der interkommunalen wärmeptanung mit dem Klima-
schufumanagement der Landkreisvewaltung sächsische Schweiz-osterzgebirge mögtich
ist. Außerdem soll gepriitt werden, ob eine zusammenarbeit zwischen LandkreiG und kom-
munen bei der wärmeplanung, ähnlich wie beim Breitbandausbau, mögtich ist und von den
Kommunen gewünscht wird.
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Eine Verknüpfung zwischen (interkommunaler) Wärmeplanung mit dem Klimaschutzmanagement
der Landkreisverwaltung Sächsische Schweiz-Osterzgebirge besteht ursächlich nicht. Das Klima-
schutzmanagement ist auf interne, landkreiseigene Vorhaben und Maßnahmen im Zuge der Ener-
gieeinsparung, -effizienzsteigerung und Ezeugung von (erneuerbarer) Energie im Zusammenhang
mit eigenen ObjeKen und Liegenschaften, ggf. auch in Kooperation mit Dritten, ausgerichtet und
ist darüber hinaus für die Umsetzung und Prozesssteuerung im Rahmen des kommunalen Energie-
und Klimabudgets (KomEKG) verantwortlich. Vorhaben im Zusammenhang mit Wärmeplanungs-
oder -umsetzungsmaßnahmen sind und bleiben aufgrund ihres lokalen Bezuges der Wärmever-
sorgung und des Verbrauches in der Zuständigkeit der Kommunen und relevanter Energieversor-
gungsunternehmen.
Es wäre jedoch denkbar, dass im Zuge der Umsetzung der Maßnahmen zur Wärmeplanung ein
Austausch zwischen den Kommunen und der Landkreisverwaltung und der Aufbau einer (regiona-
len) Arbeitsgruppe stattfindet, in der sich nebeÄ den kommunalenVerwaltungsebenen auch regio-
nale Energieversorger, Netzbetreiber und weitere involvierte Akteure einbinden ließen. Damit
würde auch die Stelle des Klimaschutzmanagements eine Erweiterung der Kompetenzen im Be-
reich Wärme / Wärmeplanung erhalten. Dies bedarf, ähnlich wie die zu Punkt 2 ausgeführten Be-
strebungen zur Unterstützung der Kommunen bei interkommunalen Wärmeplänen, der Interes-
sensabfrage und Willensbekundung der kreisangehörigen Kommunen und Zustimmung des Kreis-
tages zum Aufbau einer solchen Kompetenz- und Koordinierungsstelle in der Landkreisverwaltung.
Indem das Wärmeplanungsgesetz sich grundsätzlich gegenständlich, rechtlich, wie finanz- und för-
derpolitisch von der Vorgehensweise beim Breitbandausbau unterscheidet, ist ein unmittelbarer
Vergleich dieser Aspekte nicht angezeigt. Aktuell kann mit dem dezeitigen eigenen Personal we-
der fachlich noch kapazitätsmäßig diese Aufgabe bewerkstelligt werden. Das Vorhaben kann aus-
schließlich vorbehaltlich seiner vollumfänglichen Förderung bzw. Finanzierung im Rahmen der
Ausgestaltung des WPG mit Bundes- bzw. Landesmitteln erfolgen.

Von daher bleibt abzuwarten, wie die weitere Ausgestaltung des Rechtsrahmens und der Finan-
zierung der kommunalen Wärmeplanung erfolgt. Sobald hiezu eine hinlängliche Informations-
grundlage zur Verfügung steht, können Schlüsse gezogen werden, um dem Kreistag Empfehlun-
gen für weitere Maßnahmen geben zu können.

4. Der Kreistag des Landkreises Sächsrsche Schweiz-Osterzgebirge fordeft den Landrat auf,
sich beim Land Sachsen für die Einrichtung. eines Wärmekatasters auszusprechen.

lm Zuge der Umsetzung des WPG hat die Sächsische Landesregierung eine neue Servicestelle
kommunale Wärmeplanung bei der Sächsischen Energieagentur (SAENA) eingerichtet. Die Ser-
vicestelle kommunale Wärmeplanung Sachsen in der SAENA bietet praxisorientierte Informations-
und unterstützungsangebote zur Erarbeitung und umsetzung einer kommunalen wärmeplanung
für sächsische Akteure an. Das betrift unter anderem Informationen zur Wärmeplanung, Initialbe-
ratung und Vernetzung. An dieser Einrichtung soll auch eine landeseinheitliche Datenbank mit all-
gemein zugänglichen Informationen etabliert werden. Von daher ist eine zusätzliche Beauftragung
des Landrates, dies einzufordern, obsolet.

5. Der Kreistag des Landkreises Säclrsisclre Sch weiz-Ostengebirge beauftragt den Landrat,
dem Kreistag über den Fortgang der kommunalen- und interkommunalen Wärmeptanung
und Dekarbonisierung der wärmeneEe im Landkreis sächsrsche sc hweiz-ostezgebirge zu
berichten.

Der Landkreis hat nach dezeitiger Rechtslage keine unmittelbare Zuständigkeit bei der Erarbeitung
von Wärmeplänen und ist auch nicht gegenüber Dritten Datenhaltungs- und berichtspflichtig.
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ln ihrem Antrag vom 27.11.2023 hat die Fraktion Bündnis 9O/Die Grünen bekundet, dass keine
finanziellen Auswirkungen mit dem Antrag verbunden sind. Dem kann aus Sicht der Landkreisver-
waltung nicht gefolgt werden.

In diesem Zusammenhang ist auf die folgenden Rahmenbedingungen hinzuweisen:
Die Förderung von Wärmeplänen im Rahmen der Kommunalrichtlinie läuft mit dem Inkrafttreten
des Wärmeplanungsgesetzes am 01 .O1 .2024 zum Ende des Jahres 2023 aus. Aktuell ist infolge
der Haushaltsperre des Bundesfjnanzministeriums keine Antragsstellung über die Förderrichtlinie
möglich. Über aktuelle Entwicklungen zu den Förderprogrammen der Nationalen Klimaschutziniti-
ative wird auf der Internetseite (www.klimaschutz.de) informiert.
Das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) arbeitet derzeit
daran, einen Finanzierungsbeitrag des Bundes zur Wärmeplanung umzusetzen.
Indem der Gesetzgeber beabsichtigt, die Gemeinden zur Erstellung von Wärmeplänen zu verpflich-
ten, ist demnach ein finanzieller Ausgleich zu regeln (Konnexitätsprinzip). Erst mit Vorliegen einer
vollumfänglichen Finanzierung, die auch die avisierten Aufgaben und Kompetenzen des Landkrei-
ses impliziert, könnte der Einrichtung und Etablierung einer Koordinierungsstelle auf Landkreis-
ebene zugestimmt werden. Diese Auffassung wird zusätzlich mit der aktuellen Haushaltslage des
Landkreises begründet. Finanzierungs- und Überbrückungshilfen des Landkreises an die Kommu-
nen sind unter den vorstehend genannten Gesichtspunkten ausgeschlossen.

f 
it freundlicfir Grüßen

lt4 (JL.-^ u r
M. Geisler
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Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
im Kreistag Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 

Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen
Dresdner Straße 20, 01737 Tharandt

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
An den Landrat
Herr Geisler
PF 10 02 53/54
01782 Pirna

Pirna, 07.05.2024
.
Änderungsantrag
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Kreistag des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
zur  Beschlussvorlage  2024/07/0683  –  Antrag  der  Fraktion  Bündnis90/Die  Grünen  zur 
Unterstützung der kommunalen Wärmeplanung und der Dekarbonisierung der kommunalen 
Wärmenetze durch den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Sehr geehrter Herr Landrat,

auf Grundlage der Stellungnahme der Verwaltung stellen wir zur Beschlussvorlage 2024/07/0683 
folgenden Änderungsantrag, der die Beschlussgegenstände wie folgt abändert:

Beschlussantrag:

1. (neu)
Der  Kreistag beschließt,  dass  die  Städte  und  Gemeinden  im  Landkreis  Sächsische  Schweiz-
Osterzgebirge bei der kommunalen Wärmeplanung und der Dekarbonisierung ihrer Wärmenetze 
durch das Landratsamt zu unterstützen sind und das Landratsamt eine koordinierende Funktion 
übernehmen soll.

2. (neu)
Der Kreistag beauftragt den Landrat, umgehend ein Interessenbekundungsverfahren zur fachlichen 
Unterstützung  der  Kommunen  und  koordinierenden  Funktion  der  Landkreisverwaltung  bei  der 
kommunalen  Wärmeplanung  zu  initiieren  oder  dieses  über  den  Sächsischen  Städte-  und 
Gemeindetag (Kreisverband Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) initiieren zu lassen.

3. (neu)
Der  Kreistag  beauftragt  den  Landrat,  dem  Kreistag  zeitnah,  wenn  die  Kommunen  Interesse 
angemeldet haben und wenn ein Umsetzungsgesetz des Freistaats zum Wärmeplanungsgesetz 
des Bundes vorliegt, einen Beschlussantrag zur fachlichen Unterstützung und Koordinierung der 
kommunalen  Wärmeplanung  durch  das  Landratsamt  Sächsische  Schweiz-Osterzgebirge 
vorzulegen.

4.  – Streichung des Beschlusspunktes –
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5. wird zu 4. (neu)
Der  Kreistag  ist  nach  Abschluss  über  das  Ergebnis  des  Interessenbekundungsverfahren  zur 
fachlichen Unterstützung und Koordinierung der kommunalen Wärmeplanung zu informieren.

Finanzielle Auswirkungen:

Unmittelbar finanzielle Auswirkungen aus diesem Antrag ergeben sich nicht. Mit Beschlusspunkt 3 
dieser Vorlage wird ein Beschlussantrag des Landratsamtes gefordert, indem etwaige Personal- 
und Sachkosten dargestellt werden müssen. Wir gehen aber davon aus, dass die zeitlich begrenzte 
Unterstützung  der  kommunalen  Wärmeplanung  kein  extra  Personal  benötigt.  Ein 
Interessenbekundungsverfahren, wie es unter Punkt 2 gefordert wird, besonders wenn es über den 
SSG-Kreisverband Sächsische Schweiz-Osterzgebirge erfolgt, muss im Rahmen der vorhandenen 
Personalausstattung des Landratsamtes (Klimamanager) abgedeckt werden können.

Begründung:

zu 1. (neu)
Grundsätzlich könnten besonders kleine Kommunen mit  wenig personellen Ressourcen bei der 
Wärmeplanung Unterstützung benötigen.  Hier  geht  es  um ein  grundsätzliches  Bekenntnis  des 
Landkreises, Kommunen bei der Wärmeplanung fachlich zu unterstützen und eine koordinierende 
Funktion zu übernehmen. Wie genau die Unterstützung gestaltet wird und ob es diese überhaupt 
braucht,  sollte  einerseits  über  das  Interessenbekundungsverfahren  unter  Punkt  2  bei  den 
Kommunen  abgefragt  werden.  Andererseits  bleibt  es  mit  Beschlusspunkt  3  dem  Landratsamt 
überlassen, die Form der Unterstützung und Koordinierung zu gestalten.

zu 2. (neu)
Mit  dem  Interessenbekundungsverfahren  kann  bereits  begonnen  werden,  da  mit  dem 
Bundesgesetz  die  wichtigsten  Eckwerte  und  die  generelle  Notwendigkeit  zur  Wärmeplanung 
gegeben sind. Dabei sollte auch abgefragt werden, welche Form der Unterstützung und Tiefe der 
Koordinierung sich die Kommunen vom Landratsamt wünschen.

zu 3. (neu)
In  der  Beschlussvorlage  zur  fachlichen  Unterstützung  und  Koordinierung  der  kommunalen 
Wärmeplanung durch das Landratsamt sind etwaige Personal- oder Sachkosten darzustellen, über 
die  dann  bei  gegebener  Zeit  durch  den  Kreistag  entschieden  werden  muss.  Wenn  keine  der 
Kommunen Interesse anmeldet, wird dieser Beschlusspunkt obsolet.

Mit freundlichen Grüßen

Silke Körner
Fraktionsvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen
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Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Landkreis
Der Landrat

r&rJ s!

Landkrers SachsLsche Schw€ z-Osterzgeb rge Posttach 100253/54 01782Pr.a

An die Mitglieder
des Landkreises Sächsische
Schweiz-Ostezgebirge

13. 01 Z0?{
Datum:
Telefon: 03501 5153236
Aktenzeichen : 07 lO5 12024 _kw?
E-Mailr Uwe.l\rixdorf@land ratsamt-pirna.de

Stellungnahme zum Anderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Kreistag des
Landkreises Sächsische Schweiz-Osterz gebirge zur Beschlussvorlage 2O24107/0683 - An-
trag der Fraktion Bündnis90/Die Grünen zur Unterstützung der kommunalen Wärmeplanung
und der Dekarbonisierung der kommunalen Wärmenetze durch den Landkreis Sächsische
Schweiz-Ostezgebirge vom 07.O5.2O24

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Hinblick auf lhren Anderungsantrag zur Unterstützung der kommunalen Wärmeplanung und der
Dekarbonisierung der kommunalen Wärmenetze durch den Landkreis Sächsische Schweiz-
Ostezgebirge möchte ich wie folgt Stellung nehmen.

Den Ausführungen zu den Antragspunkten wird Folgendes vorangestellt:
Am 01 .01 .2024 ist das Wärmeplanungsgesetz (WPG) des Bundes in Kraft getreten. Es ist die rech!
liche Grundlage für die verbindljche und systematische Einführung einer flächendeckenden Wär-
meplanung in ganz Deutschland. Die Pflicht zur Aufstellung von Wärmeplänen zu den im Gesetz
vorgesehenen Zeiten (bis 30.06.2026 für Gemeinden über 100.000 Einwohner; bis 30.06.2028 für
Gemeinden mit 100.000 oder weniger Einwohnern) trift nach S 4 Abs. 1 des WPG zunächst die
Länder. Diese bestimmen für die Umsetzung eine oder mehrere ,,planungsverantwortliche Stellen".
Zur Ausgestaltung des Verfahrens ist eine Länderregelung notwendig. Die konkrete Umsetzung
auf Landesebene im Freistaat Sachsen ist bislang immer noch nicht geregelt. Die Zuständigkeit
liegt beim Sächsisches Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwrrtschaft
(SMEKUL).

1. Der Kreistag beschließt, dass die Städte und Gemeinden im Landkreis Sächsische
Schweiz-Osterzgebirge bei der kommunalen Wärmeplanung und der Dekarbonisierung ihrer
WärmeneEe durch das Landratsamt zu unterstüEen sind und das Landratsamt eine koordi-
nierende Funktion übernehmen solL

lndem das WPG in seiner jetzigen Fassung zum 01 .01.2024 rechtskräftig wurde, ist wie eingangs
beschrieben eine Konkretisierung und Modifizierung auf Landesebene notwendig. Falls der Frei-
staat Sachsen im Hinblick auf die Länderöffnungsklauseln beschließen sollte, die Kommunen als
planungsverantwortliche Stellen im Sinne des WPG zu bestimmen, was als wahrscheinlich gilt,
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geht damit die Verantwortung und Zuständigkeit auf diese Ebene und die Kommunen als Rechts-
träger für die Erstellung von Wärmeplänen auf ihrem Gebiet einher. Landkreise können oer WpG
keine Anträge für eine kommunale wärmeplanung - auch nicht für mehrere Kommunen im sinn
eines Konvoi-Verfahrens - stellen, weil sie über kein Gebiet verfügen, das Gegenstand etner sot-
chen Wärmeplanung sein könnte.
lm Rahmen eines Austausches der kommunalen Spitzenverbände mit dem SMEKUL wurde inten-
siv über die Umsetzung des Wärmeplanungsgesetzes in Sachsen debattiert. Der Sächsische
Städte- und Gemeindetag vertrat dabei die Auffassung, dass die örtliche Wärmeplanung Aufgabe
der Gemeinden sei. Diese wollten sie auch wahrnehmen, ggf. auch in gegenseitiger Unterstüüung
über interkommunale Zusammenarbeit. Erwartungen an die Landkreise bestünden insoweit nicht.
Das SMEKUL überlegt aber aktuell, ob die fertigen Planungen einer gewissen Kontfolle unterzogen
werden sollten und ob ggf. die Landkreise eine Überwachungs- und Kontrollfunktion wahrnehmen
können. Die Landrätekonferenz lehnt die Übertragung angedachter Kontroll- und Prüfpflichten be-
zogen auf die zu erstellenden kommunalen Wärmepläne auf die Landkreise ab. Damit sieht die
Landkreisverwaltung weder im Koordinations- noch Kontrollbereich eine Pflicht und Verantwortung
tätig zu werden oder bspw. als Antragsteller für einzelne oder mehrere Kommunen zu fungieren.
Gleichwohl unterstützt der Landkreis - falls seitens der kreiszugehörigen Kommunen gewünscht -
das Bestreben zur Vernetzung und zum fachlichen Austausch und sieht hierin seine Rolle als neut-
raler Begleiter und zur (Venveis-)Beratung bspw. im Hinblick auf das Vorgehen oder Ansprechpart-
ner im Erstellungsprozess der Wärmepläne.

2. Der Kreistag heauftragt den Landrat, umgehend ein lnteressenbekundungsvertahren zur
fachlichen Unterstüeung der Kommunen und koordinierenden Funktion der Landkreisver-
waltung bei der kommunalen Wärmeplanung zu initiieren oder dieses über den Sächsischen
Städte- und Gemeindetag (Kreisverhand Sächsrsche Schweiz-Ostengebirge) initiieren zu
/assen.

Die Landkreisverwaltung hat sich bereits mit Schreiben vom 06.02.2024 an den Kreisverband
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge des Sächsischen Städte- und Gemeindetages gewandt, mit
der Bitte, den Willen und die Bereitschaft der Kommunen, dem Landkreis eine koordinierende und
fachlich unterstützende Funktion zu übertragen, im Zuge einer Interessensbekundung abzufragen.
Die Befragung sollte auf der Mitgliederversammlung des SSG-Kreisverbandes Sächsische
Schweiz-Ostezgebirge am 14.03.2024 thematisiert werden. Dies konnte jedoch nicht mehr im
Rahmen der Zusammenkunft erfolgen und soll, nach dem uns vorliegenden Kenntnisstand, zur
nächsten SSG-Versammlung nachgeholt werden.
Von daher wurde der Prozess zur Eruierung der Interessenlage bei den Städten und Gemeinden
bereits angeschoben und bedarf keiner weiteren expliziten Beschlussfassung.

3. Der Kreistag beauftragt den Landral dem Kreistag zeitnah, wenn die Kommunen Interesse
angemeldet haben und wenn ein UmsePungsgese? des Freistaats zum Wärmeplanungsge-
se2 des Bundes vorliegt, einen Beschlussantrag zur fachlichen UnterstüEung und Koordi-
nierung der kommunalen Wärmeplanung durch das Landratsamt Säctrsische Schweiz-
O sterzgeb i rge v o zu legen.

Zunächst gilt es abzuwarten, wie der Freistaat Sachsen den Rechtsrahmen zur Umsetzung des
Wärmeplanungsgesetzes auf Landesebene ausgestalten wird. Abhängig davon wird sich auch der
Ausgestaltungsraum zwischen Landes-, Landkreis- und Kommunalebene zum Thema Wärmepla-
nung orientieren. Es bleibt daher bei den grundsätzlich bereits vorstehend benannten Aussagen
zur Rolle der Landkreise in diesem Prozess. Ergänzend zu dem bereits jetzt gezeigten Engage-
ment der Landkreisverwaltung in Zusammenarbeit mit dem SSG-Kreisverband bzw. den kreisan-
gehörigen Städten und Gemeinden zu einer konstruktiven Rolle als neutraler Unterstützer und Pro-
zessbegleiter muss darauf verwiesen werden, dass aktuell mit dem dezeitigen eigenen Personal
weder fachlich noch kapazitätsmäßig diese Aufgabe umfänglicher bewerkstelligt werden kann. Das
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Vorhaben kann ausschließlich vorbehaltlich seiner vollumfänglichen Finanzierung im Rahmen der
Ausgestaltung des WPG mit Bundes- bzw. Landesmitteln realisiert werden.

Von daher bleibt abzuwarten, wie die weitere Ausgestaltung des Rechtsrahmens und der Finan-

zierung der kommunalen Wärmeplanung erfolgt.

4. Der Kreistag ist nach Abschtuss über das Ergebnis des ,tferess enbekundungsverfahrens
zur fachticheÄ lJnterstüEung und Koordinierung der kommunalen Wärmeplanung zu infor'
mieren,

Der Landkreis kann in Rücksprache mit dem SSG-Kreisverband über den Ausgang des Interes-
senbekundungsverfahrens gegenüber dem Kreistag berichten.

k'u:^
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